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Liebe Leserinnen und Leser der aseptica,

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein weiteres Jahr voller Tempo, Wandel und 
neuer Herausforderungen. Gerade in dieser schnellen Zeit tut es gut, zum Jahres-
wechsel einen Moment innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und den Blick bewusst 
auf das zu richten, was uns trägt. Für unsere Redaktion ist die aseptica seit vielen 
Jahren ein verlässlicher Leitfaden durch unser fachliches Jahr. Ausgabe für Ausga-
be begleitet sie uns durch neue Entwicklungen, angeregte Diskussionen und span-
nende Innovationen in unserem gemeinsamen Arbeitsfeld. Dieses kontinuierliche 
Arbeiten, Denken, Weiterentwickeln, Verstehen aus verschiedenen Perspektiven ist 
besonders in turbulenten Zeiten ein besonderer Wert.

Umso ermutigender ist es in einem Redaktionsteam zu arbeiten, das mit großer 
Eigenverantwortung, Professionalität und gegenseitigem Vertrauen zusammenar-
beitet. Ebenso danken wir den Unternehmen Dentsply Sirona, Ebro, Miele Group, 
Ecolab, die uns seit vielen Jahren zuverlässig unterstützen und damit unseren publi-
zistischen Auftrag ermöglichen. Ein besonderer Dank geht an unseren neuen Verlag 
mhp sowie an die DGSV für die konstruktive und proaktive Zusammenarbeit und 
selbstverständlich an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ihr Interesse und Ihre Treue 
ermöglichen unsere Arbeit überhaupt erst. 

Wir wünschen Ihnen einen ruhigen, erholsamen, kraftspendenden Jahresausklang 
und freuen uns darauf, mit vielen neuen Impulsen gemeinsam in das Jahr 2026 zu 
starten. 

Herzlichst

Aaron Papadopoulos   Ulrike Weber 
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Alte Mücke, neue Geschichte: Ursprung des "Lon-
don Underground Mosquito" liegt im Nahen Osten

Ein internationales Forschungskonsortium mit Beteiligung 
des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM) 
hat das Geheimnis um den Ursprung einer der ungewöhn-
lichsten Stadtbewohnerinnen gelüftet: der Mücke Culex pi-
piens molestus, besser bekannt als “London Underground 
Mosquito”.
Seit Jahrzehnten kursiert die Geschichte der „U-Bahn-
Mücke“, die während des Zweiten Weltkriegs in Londons 
Tunneln aufgetaucht sei. Menschen lagen dort nachts auf 
Bahnsteigen, um Schutz vor Bombenangriffen zu suchen 
und wurden gestochen. Forschende nahmen lange an, eine 
neue Mücke hätte sich innerhalb weniger Generationen an 
das Leben unter der Erde angepasst. Doch das stimmt nicht. 
Die neue Studie zeigt: Evolution verläuft langfristiger.
Die untersuchte Mückenform Culex pipiens molestus lebt 
vor allem in warmen, feuchten, oft unterirdischen Lebens-
räumen in Städten. Sie paart sich auf engem Raum, bleibt 
im Winter aktiv und sticht Menschen. Das Forschungskon-
sortium der Princeton University sequenzierte die Genome 
von mehr als 800 Stechmücken aus 44 Ländern, darunter 
auch historische Exemplare aus Londoner Museen. Die um-
fassende Analyse zeigt: molestus ist nicht im Untergrund 
entstanden, sondern oberirdisch im Mittelmeerraum. 

Erkenntnisse für die öffentliche Gesundheit 
Die Studie liefert nicht nur eine überraschende Evolutions-
geschichte, sie hat auch aktuelle Relevanz. Cx. pipiens moles-
tus ist ein effizienter Überträger von Viren wie dem West-
Nil-Virus. Die Erkenntnis, dass diese Mückenform weit 
verbreitet und genetisch vielfältig ist, hilft, Übertragungs-
wege besser zu verstehen und liefert Hinweise darauf, wie 
sich Krankheitsüberträger künftig in städtischen Räumen 
verhalten könnten. Die Studie ist im Fachjournal Science 
erschienen. [2025; DOI: 10.1126/science.ady4515].

Die interessante Meldung
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„(5) Die Leiter folgender Einrichtun-
gen haben sicherzustellen, dass in-
nerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionshygiene in Hygieneplänen 
festgelegt sind: 
1.	 Krankenhäuser,
2.	 Einrichtungen für ambulantes Ope-

rieren,
3.	 Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtungen,
4.	 Dialyseeinrichtungen,
5.	 Tageskliniken,
6.	 Entbindungseinrichtungen,
7.	 Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die 

mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind,

8.	 Rettungsdienste und Einrichtungen des Zivil- und 
Katastrophenschutzes.

Die Landesregierungen können durch Rechtsverord-
nung vorsehen, dass Leiter von Zahnarztpraxen sowie 
Leiter von Arztpraxen und Praxen sonstiger humanme-
dizinischer Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vor-
genommen werden, sicherzustellen haben, dass inner-
betriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in 
Hygieneplänen festgelegt sind. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
andere Stellen übertragen.“
Weiterhin heißt es in Abs. 6: „(6) Einrichtungen nach 
Absatz 5 Satz 1 unterliegen der infektionshygienischen 
Überwachung durch das Gesundheitsamt. Einrichtun-
gen nach Absatz 5 Satz 2 können durch das Gesund-
heitsamt infektionshygienisch überwacht werden.“
Das bedeutet, dass eine Begehung einer Einrichtung 
durch das zuständige Gesundheitsamt grundsätzlich je-
derzeit möglich ist. In der Regel wird eine solche Über-
prüfung vorab (ca. 4–6 Wochen vorher) angekündigt, 
damit die verantwortlichen Personen in der Praxis an-
wesend sind und die erforderlichen Unterlagen vorbe-
reitet werden können. Die Ergebnisse der Begehung 
werden schriftlich dokumentiert und dienen der Qua-
litätssicherung sowie der kontinuierlichen Verbesse-
rung der Hygienestandards. In bestimmten Fällen, etwa 
wenn Hinweise auf Hygienemängel oder Beschwer-

Der Hygieneplan als zentrales Instrument des 
Hygienemanagements im ambulanten Bereich

Kathrin Mann 

Ein gutes Hygienemanagement ist die Grund-
lage für Sicherheit in jeder Arztpraxis und in 
jedem ambulanten OP-Zentrum. Es schützt Pa-
tienten und Mitarbeitende gleichermaßen und 
sorgt für reibungslose Abläufe im Praxisalltag. 
Die Erstellung und regelmäßige Aktualisierung 
der erforderlichen Hygienedokumente kostet 
zwar Zeit und Sorgfalt, schafft aber klare Struk-
turen und gibt Sicherheit im Umgang mit recht-
lichen Anforderungen.
Damit Hygienestandards nicht zur reinen 
Pflichtübung werden, sollte die Verantwortung 
klar geregelt und von einer hygienebeauftragten 
Person (hygienebeauftragte MFA) überwacht 
werden. Dieser Artikel erläutert die rechtlichen 
Grundlagen, auf denen ein Hygieneplan auf-
baut, zeigt auf, welche Inhalte darin festgelegt 
werden sollten, und gibt praktische Hinweise, 
wie die Umsetzung im Praxisalltag organisato-
risch gelingt.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) bildet die rechtliche 
Grundlage für die Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten beim Menschen. Ziel des Gesetzes 
ist es, übertragbaren Erkrankungen vorzubeugen, In-
fektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterver-
breitung zu verhindern. Eine entscheidende Rolle bei 
der praktischen Umsetzung kommt insbesondere den 
Arztpraxen sowie Einrichtungen mit invasiver Diag-
nostik und Therapie zu. Damit Infektionsprävention im 
Praxisalltag wirksam gelingt, trägt der Praxisbetreiber 
die Verantwortung für die Organisation und Einhal-
tung aller hygienerelevanten Maßnahmen, unterstützt 
durch das gesamte Team.
Das IfSG verpflichtet Praxisbetreiber ausdrücklich, ei-
nen Hygieneplan vorzuhalten, in dem innerbetriebli-
che Verfahrensweisen zur Infektionshygiene verbind-
lich festgelegt sind. Diese Vorgabe ist in § 23 Absatz 5 
IfSG verankert:

| Autorin
Kathrin Mann, MHBA 
PRO.Q.MA Gesundheitsmanagement
Wilhelmstraße 14
D-93049 Regensburg
info@kathrin-mann.de
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den von Patientinnen und Patienten vorliegen, kann 
das Gesundheitsamt jedoch auch eine unangekündigte 
Kontrolle durchführen.
Eine Begehung durch das Gesundheitsamt ist in der Re-
gel kein Grund zur Sorge. Solche Überprüfungen ver-
laufen meist konstruktiv und lösungsorientiert. Der 
objektive Blick von außen bietet die Möglichkeit, die ei-
genen Hygienestrukturen kritisch zu re�ektieren und 
gezielt zu verbessern. Etwaige Hinweise oder Au�a-
gen zur Nachbesserung sollten nicht als Kritik verstan-
den werden, sondern als Anstoß zur Weiterentwicklung 
der Qualitäts- und Hygienestandards in der Praxis. Das 
stärkt langfristig die Sicherheit, E�zienz und Professio-
nalität des Praxisbetriebs.

Technische Regel für Biologische Arbeitssto�e (TR-
BA 250)
Die TRBA 250 ist eine der bekanntesten Technischen 
Regeln im Gesundheitswesen und bildet eine wichtige 
Grundlage für den Arbeitsschutz in medizinischen Ein-
richtungen. Sie wird von der Berufsgenossenscha� für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtsp�ege (BGW) her-
ausgegeben und kann kostenlos im Mediencenter unter 
www.bgw-online.de bestellt oder als PDF heruntergela-
den werden. Die TRBA 250 dient als praxisnahes Nach-
schlagewerk zu zahlreichen Hygienethemen und legt 
fest, dass der Arbeitgeber zum Schutz der Beschä�ig-
ten verbindliche Maßnahmen in schri�licher Form, al-
so in Hygieneplänen, festzulegen und deren Umsetzung 
zu überwachen hat. Die derzeit gültige Fassung stammt 
vom 2. Mai 2018.
In Anhang 2 sind konkrete Hinweise zur Erstellung ei-
nes solchen Hygieneplans, von der Gefährdungsanalyse 
über Präventionsmaßnahmen bis hin zur Maßnahmen-
struktur, zusammengestellt. 

Anhang 2 Hinweise für die Erstellung eines Hygiene-
plans
Ziel des Hygieneplans gemäß dieser TRBA ist es, Über-
tragungen von Infektionen durch Mikroorganismen 
und schädigende Ein�üsse durch erforderliche Reini-
gungs-, Desinfektions-, Sterilisations- sowie Ver- und 
Entsorgungsmaßnahmen zu verhindern. Die erforder-
lichen Präventionsmaßnahmen sind stets in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen arbeitsplatzspezi�schen Risiko 
festzulegen. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche 
Tätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden und wel-

che Infektionsgefahren dabei au�reten können. Die 
TRBA 250 beschreibt hierzu eine beispielha�e Vor-
gehensweise zur Erstellung eines tätigkeitsbezogenen 
Hygieneplans, der die notwendigen Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen klar strukturiert und praxisgerecht 
abbildet.

Gefährdungsanalyse
Die Erstellung eines Hygieneplans beginnt immer mit 
einer sorgfältigen Gefährdungsanalyse. Dabei wird ge-
prü�, bei welchen Tätigkeiten man mit biologischen 
Arbeitssto�en in Kontakt kommen kann und welche 
Risiken dadurch entstehen. Ziel ist es, mögliche Gefähr-
dungen, z.B. etwa durch Kontamination, Infektion, In-
toxikation oder Sensibilisierung frühzeitig zu erkennen 
und zu bewerten. Anschließend wird festgelegt, wer im 
Team diesen Risiken ausgesetzt sein kann und unter 
welchen Bedingungen dies geschieht.
Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren 
Hygienemaßnahmen. Sie sollte dokumentiert, regel-
mäßig überprü� und bei veränderten Arbeitsabläufen 
oder neuen Verfahren aktualisiert werden. Eine struk-
turierte Gefährdungsanalyse hil�, Schutzmaßnahmen 
gezielt zu planen und den Aufwand auf das Wesentliche 
zu konzentrieren.

Präventionsmaßnahmen
Bei der Festlegung der Präventionsmaßnahmen soll-
ten alle für den jeweiligen Arbeitsplatz oder Praxisbe-
reich geltenden gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen 
und Empfehlungen berücksichtigt werden. Dazu zäh-
len u.a. die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, 
technische Regeln sowie berufsgenossenscha�liche 
Vorgaben. Ergänzend sollten einschlägige Richtlinien, 
Leitlinien und Normen herangezogen werden, um eine 
sichere und rechtskonforme Umsetzung zu gewährleis-
ten. Auf dieser Grundlage werden konkrete Handlungs- 
und Verhaltensanweisungen erstellt, die für alle Mitar-
beitenden verbindlich sind. Diese Anweisungen sollten 
einrichtungsspezi�sch formuliert, gut verständlich und 
praxisnah umsetzbar sein. Darüber hinaus ist sicher-
zustellen, dass alle Beschä�igten regelmäßig geschult 
werden. Eine Fachkra� für Arbeitssicherheit und Hygi-
ene können dabei beratend oder verantwortlich einge-
bunden werden, um eine sachgerechte Umsetzung und 
kontinuierliche Verbesserung der Hygienestandards zu 
gewährleisten.
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safety of the results and thus patient safety. I am most in-
terested in new developments, for example in automa-
tion and the use of AI, which relieve the burden on CSSD 
employees and help to improve processes overall.

I believe that the importance of hygiene – including its 
economic significance for hospitals – is still underesti-
mated. Here, I am interested in how better training and 
continuing education can improve quality, as evidenced, 
for example, by nosocomial infection rates. We also want 
to contribute to this with our specialist journals.

Finally, sustainability is an important issue that affects us 
all. The successes that are repeatedly being achieved in 
this field are promising and give me hope for the future.

3 questions for … 
… Dr Gudrun Westermann on specialist journalism in the field of hygiene  
and medical device reprocessing

Which specialist journals are you currently working 
on as editor-in-chief?
At mhp Verlag, I am in charge of the hygiene and re-
processing section with the journals Infection Control & 
Healthcare (Hygiene & Medizin) and (Central Service) 
(Zentralsterilization), and I also oversee aseptica.

How did you get into journalism? 
Basically by chance. After working in a clinical setting 
and spending several years in the medical-scientific de-
partment of a pharmaceutical company, I wanted to fo-
cus on scientific texts rather than just product-centred 
writing. Then I saw the job advertisement for the edito-
rial team of the journal Zentralsterilization at mhp Ver-
lag, which was a perfect fit.

What interests you most in the fields of hygiene 
and medical devices?
What fascinates me about medical device reprocessing is 
how a strict focus on process quality can guarantee the 

Dr. Gudrun Westermann
Editor-in-Chief mhp Verlag
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1. ISO/IEC 25051 
2. DIN EN ISO 9241
3. FDA 21 CFR Part 11

Xylem’s EBI dataloggers and the validation software 
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TÜV-CERTIFIED

100%


	EDITORIAL
	Die interessante Meldung
	INHALT
	PRAXIS & HYGIENE
	Der Hygieneplan als zentrales Instrument des Hygienemanagements im ambulanten Bereich

	GRUNDLAGENWISSEN
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